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KreisM
23 . April.

den Kfd
fttlÄf UiiaHoer-stckerrmg von Angehörigen-feindlicher Staaten . — Ausl .hrbewttlignng zur Ausfuhr zuzulaflender Waren
WetX  U" d Ersenwaren). - F ldberenngung Vang-Äöns . Wesselbach und Lich. - Beichlagnoh.nevon Cbft. -

"tenslnachrichten.in öie Lfientliche Bewirtschaftung genommenen Nährmittel . — lig de«

Bcka n ntn;a  ch urrg
über UnfystVersicherung von Ana^öörigen feindlicher Staaten.

Vom .30. März 1917.
Der Bundesrat hat auf Grund des ß 3 des Gesees über die

«rmSchttgung Buudesrats zu wirtschaftlichen Maßnahmen usw.
«lassen1914 (Neichs -Gesetzbl. S . 327) folgende Verordnung

§1 . Diejenigen Angehörigen feindlicher Staat « !, welche wegen
ver ihnen als solchen durch Anordnung deutscher Behörden auf-
erlebten Beichräukungenden Vorschriften der Reichs versicherungs-
oronung über Unsallrrersichernng nicht unterliegen, werden diesenjvvr',chiiften unterstellt.
^,8 ? - Diese Verordnung tritt mit Wirkung von: 1. Januar1917 m Kraft.

Be r lin,  den 30. Marz 1917.
Der Stellvertreter des Reichskanzlers

Dr. Lelfferich.

Bekanntmachung.
Sin Anschluß an die Bekanntmachungvom 12. Februar 1917

MeichsanMger- Nr . 37^ betreffend ohne Anssuhrbelrnlligung zu'-
L !?fuhr Mzulasscnde Waren des Abschnitts 17-l. dÄ Zolltarifs

en und Eiiemvaren), bringe ich nachstehendes zur öffentlichenKeruitms:
^lse 15 der Befmrntumchimgist statt „ Armaiulen füx

PÄm?  V nb  Osram -Azolampen" einzusetzen: „ Armaturenfür Metallfadenlampen" :
. in Zeile 18 der Bekanntmachung ist statt „bis zu 100 m"«nzuietzen: „brs zu 10Omm" .

Berlin,  den 7. April 1917.
Der ReiMkanzler. (Reichsamt des Innern .)

Im Aufträge : Müller.
Bekanntmachung.

Betr . : Feldbereinigung Lang -Göns.
- Zbit vom 11. W« einschließlich 24. April 1917 liegt

offen* dürgermelstwer Lang-Göns zur Einsicht der Beteiligten
*• Verzeichnis der Entschädigungen für Versetzung vonEinfriedigungen,
2 PiL J ** ergangenen Schiedsgerichts ent scheidungen

jenen Münderungen der verrechneten Zuschlags,oerte.
. , » Sr *? iUT  o® rbe  Em 'oendungen hiergegen findet
in! Rathaus zu Lang-Gons M ittwoch , den 25 Avril
Uri 1,  8 - 9 Uhr statt,  wozu ich die Be-
b« f?gten mit der Androhung emloide, daß die Richter sck-einenden
Mit Entwendungen ausgeschlossen sind.

Tie Einwendungen sind schriftlich einznreichen.
Friedberg,  den 1. .April 1917.

Der Großherzogliche FeldberemigungSkommissür:
Schnittspahn,  Regierungsrat.

Bekanntmachung.
Feldbereinigung Kesselbach.- hier : das Maffegelande

Mittwoch den 2. Mai 1917 nnrd ein Teil der Mageqnind-
Nücke obiger Feldberernigungsgesellsck-ast an Ort und Stelle ver-steigert,

, Zusa^ mei'^ nft hiê u vormittag« 8 Uhr bei GroHH. Bürger-
ÄÄÄr ™ °Ut6 bk ^rsteigerAitgSbebingungen

Friedberg,  den 13. April 1917.
Der Großl >erzogliche Feldbereinigungskommissär.

Schnittspahn,  Regierung srat.

Vekantttmachuug.
Vetr . : Feldbereinigung Lich.
_ -? * *** Äefc T n bis einschließlich7. Mai 1917 liegt
werktags «uf denr ÄmtsMinmer der Großh. Bür-germMerei Lich

das PachtentsaMigungs Verzeichnis für das Jahr 1916 bezüglich-
3) Regulierung des Weidgrabens,
b) Anlage der Graben 58, 59 (Flur 1),
c) Weg nach Steinbruch in Flur 2,

ßur Einsicht der Beteiligten offen.
Einwendungen hiergegen find bei Meldung des Ausschlusses

rnnerhalb der oben angegebenen Ofstmlegungsfrist^bei Großhtz
-öurgermersterel Lich schriftlich einznreichenund zu begründen.

F r i e d b e r g . den 10. April 1917.
Der Großherzogliche Feldbereinigungskommisssär,

S chn i t t sp a chn , Negi erungsrat.
^ XVIII. Armeekorps.
Stellvertretendes Generalkommando.

TTT, ^ Frankfurts.  M ., den 3. Tlpril 1917.
Slbt. III b Tgb.-Nr . 6514/1940.

Betr . : Beschlagnahme von Obst.
Tie Verordnung vom 15. 9. 1916 — III b Nr . 18 250/5464 —*

wird auch hinsichtlich der Beschlagnahmevon Aepfeln hiermit auf-«gehoben.
Der stellvertretende Kommandierende General:

Riedel,  Generalleutnant.

BeLanrrtnrachirng.
Betr . : Verbrauchsregelung der in die öffentliche Bewirtschaftung

genommenen Nährmittel, hier : Bestellung von Nähr-,Mitteln.
Gemäß ß 5 unserer Bekanntmachung vom 17. März 1917

(Kreisblott Nr . 48) über die Verbrancĥ regeluna der in dis
öffentliche Vetoirt-'ch-'ktnng geivommenen Nähnnittel loird für dül
Landgemeindendes Kren es folgendes bestimmt:

Es sollen ausg^geüen toerden für April 1917:
1. Für Brotgetreide-Selbstversorger igelbc Karten)  ans

die Markei der Mhrmittelkarbe A (gelb) . Suphen-
fabrikate.

2. Für bvotgetretdeversorqnngsberEigte Kinder bis zu zwölf
Jahren (rote Karten)  auf die Marke i her Nährmittelkarte6
(rot) . Grieß.  Auf die .Marke 2 der Nährnnttelkarte6
(rot) . Haferflocken.  Auf die MarHe 3 der Nährmittel¬
karte8 (wt ) . . . . . . Graupen.

3. Für die übrige bvotgetreideversorg-ungsbewcbtigte Be¬
völkerung ^blaue Karten)  auf die Mark« ! der Nährmittel-
karte 6 (blau) . Teigwaren.  Wlf die Marke 2 der
Nährmittelkarte C (blau) . Graupen.  Aus die Marke 3
der Nährmitteststarte6 lblaul. Haferflocken.  Auf die
Marke 4 der Nährmittelkarte 0 iblau) . . . . Suppen.

Wer- die auf ihn entfallende Ware — die genaue Menge wird
später festgesetzt— zu beziehen wünscht, bat unter Vorlage seiner
Karte bei einem Kleinhändler seines Wohnorts bis zum 27.
April 1917  eine Bestellung «ufzueeben. Tabei ist darauf zu
achten, daß bei  Kleinhändler nur die betreffende Bestellmarb' ab¬
trennt und auf der gleicĥisferigen Qnittnngs - und Bezugsmarko
die Bestellung bestätigt. Wer die vorgesehene Frist für
dieB e st ellung nickt einhält , veriiert den Anspruch
a u f d i e i u d i e sem M o n a t i h m zu ste he n d e W a r e.

Tie Ktê nl-andelsgesMfte haben die BesEmarken ans die in
Betracht kommenden Bestellbogen ausznkleben und <m dem dem Ab-
lauf der Bestellfrist ifrügenden Tage, a l so a m 2 8. A v r il 19 1 7 ,
der Großhandelsvereinignn!g G. m. b. H., Gießen, West-Anlage31,
mnzuseuden. Nichteinhaltung dieser Frist zieht den ?lnsWuß des
betreffenden KleinhandelsgefMftes von der Beteiligung an deni
Vertrieb der Nährmittel nach sich. Tie Kleinhändler toerben noch,

Mlf das von der Großhandelsvereinigrmg 'Gießen^
West-?lnlage 31 an sie abgegebene Rundschreiben hingerviesen.

Gießen,  den 21. April 1917.
Großherzogliches Kreisamt Gießen.

I . B. : L a n g er ma nn.

An dle Großh. Bttrflermeistereien der Landgemeinden
des Kreises.

^Vorstehende Bekanntmachung wollen Sie sofort  ortsüblichveröffentlichen.
Gießen,  den 21. April 1917.

Großherzogliches Kreisamt Gießen.
I . V. : Lang  ermann.

Dienstnachrichten des Großh . Kreisamts Gießen.
5 Generalleutnant z. D . Kraust u. and. zu Berlin

ans «Grund der Bundesratsverordnung vom 22. Juli 1915 bis
ol - Juli 1917 verlängerte Erlaubnis zur Sammlung von

Gcld̂ vendeu M Lreb̂ Ml' .-A für U-Boot« (BckcrniltimiÄmg am
19. Febniar 1917, Micke »urücka«»oacn.

Zwi»mg,r „nddi->!-k der B rN h l' schen Uo v.-Buch- u,,d Steindruck» « . R. Longe.  Wiebe».
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